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BILLAG AG


Herr Werner Marti, VR-Präsident


Herr Thomas Rudin, CEO a.i.

Postfach

1701 Freiburg

Ort, Datum
Ihr Schreiben vom xxx / Selbstanzeige
Sehr geehrter Herr Marti, sehr geehrter Herr Rudin
Ihr Schreiben ist uns zugegangen. Wir nehmen dazu Stellung wie folgt:

1. Sie fordern uns auf, der in Art. 68 des Radio- und TV-Gesetzes statuierten Meldepflicht nachzukommen. Meldepflichtig ist nur, wer ein Empfangsgerät zum Betrieb bereit hält.

2. Demzufolge ist jemand, der kein Empfangsgerät zum Betrieb bereit hält, gesetzlich nicht verpflichtet, sich im Sinne von Art. 68 RTVG zu melden oder gar Selbstanzeige zu erstatten. Damit ist gesagt, dass Ihr flächendeckender Aufruf ohne gesetzliche Grundlage erfolgt.
3. Sollten Sie an Ihrem Vorgehen rechtsverbindlich festhalten wollen, ersuchen wir Sie, uns innert 30 Tagen eine beschwerdefähige Verfügung im Sinne von Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) zukommen zu lassen.

4. Ihr Schreiben geht zusammen mit dem vorliegenden Schreiben in Kopie an das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM), welches nach Art. 86 RTVG Ihre Aufsichtsbehörde ist. Wir bitten das BAKOM im Rahmen der Dienstaufsicht ein Beschwerdeverfahren im Sinne von Art. 71 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) einzuleiten und Ihrem gesetzwidrigen Vorgehen einen Riegel zu schieben.
5. Wir Gewerbetreibenden stehen hinter einer liberalen Staatsauffassung und widersetzen uns allen Handlungen, die die freiheitliche Grundauffassung unseres Staates untergräbt. Wir unterstützen deshalb die beiliegende Resolution des Schweizerischen Gewerbeverbandes sgv. Vor dem Hintergrund dieser Resolution gehen wir davon aus, dass die KMU früher oder später gänzlich von einer Radio- und TV-Gebührenpflicht befreit werden, getreu dem Motto, wonach juristische Personen weder Radio hören, noch TV schauen können.
6. Um einem unverhältnismässigen Verwaltungsaufwand Ihrerseits (bspw. Detektivarbeit) zuvorzukommen, erlassen wir an Ihren Verwaltungsrat, an Sie und an alle Ihre Mitarbeitenden sowie Beauftragten ein Hausverbot, das sich auf unser gesamtes Areal erstreckt. Das gleiche Hausverbot gilt für alle Mitarbeitenden und Beauftragten von Verwertungsgesellschaften wie der SUISA, etc. Sollten Sie oder Ihre Mitarbeitenden diesem Hausverbot zuwiderhandeln, werden wir umgehend strafrechtliche Schritte einleiten.
Freundliche Grüsse

Name der Firma und Verantwortliche(r)
Beilagen
· Ihr Schreiben vom xxx
· Resolution des sgv

Kopie geht mitsamt den Beilagen als Dienstaufsichtsbeschwerde an:

Bundesamt für Kommunikation / BAKOM

Zukunftsstrasse 44

Postfach 332

2501 Biel

Kopie zur Kenntnisnahme an:

· Schweizerischer Gewerbeverband sgv, Fürsprecher Patrik Kneubühl, Postfach, 3001 Bern
· Preisüberwacher, Dr. Stefan Meierhans, Effingerstrasse 27, 3003 Bern
